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In Störfällen, bei denen wichtige Funkdienste er
heblich beeinträchtigt werden, sind Entstörungs- 
maßnahmen durchzuführen.

§ 3
(1) Für bestimmte Arten und Baumuster erteilt 

das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen 
„Allgemeine Genehmigungen“.

(2) Die Allgemeinen Genehmigungen werden im 
Amtsblatt des Ministeriums für Post- und Fern
meldewesen veröffentlicht; sie ersetzen die sonst 
nach § 2 erforderlichen Einzelgenehmigungen.

§ 4
(1) Alle Besitzer genehmigungspflichtiger Hoch

frequenzanlagen sind verpflichtet, ihre Geräte und 
Einrichtungen bei der Deutschen Post binnen eines 
Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung anzu
melden und einen förmlichen Antrag auf Erteilung 
einer Genehmigung an die für den Wohnsitz des 
Antragstellers zuständige Oberpostdirektion zu 
richten.

(2) Der Antrag muß enthalten:
a) Name, Beruf und Wohnung des Antragstellers,
b) Art, technische Kennzeichnung und Verwen

dungszweck der Hochfrequenzanlage,
c) Schaltbilder und Bedienungsanweisung oder 

Beschreibung,
d) Bezeichnung des Grundstücks, auf dem die 

Hochfrequenzanlage betrieben werden soll.
(2) Der Betrieb von Hochfrequenzanlagen gilt nach 

erfolgter Antragstellung bis zur Entscheidung der 
Deutschen Post als vorläufig zugelassen. Die Deut
sche Post kann in besonderen Fällen den Betrieb bis 
zur Entscheidung über den Antrag untersagen.

(4) Wird der Antrag abgelehnt oder nur in ein
geschränktem Umfang genehmigt, so ist gegen den 
ablehnenden oder einschränkenden Bescheid inner
halb einer Ausschlußfrist von zwei Wochen, gerech
net vom Tage der Zustellung des Bescheides, Be
schwerde beim Ministerium für Post- und Fern
meldewesen zulässig. Die Entscheidung des Ministe
riums für Post- und Fernmeldewesen ist endgültig.

§ 5
(1) Die Genehmigungen werden gebührenfrei 

erteilt.
(2) Der Antragsteller hat jedoch die im Zuge des 

Genehmigungsverfahrens anfallenden Kosten zu er
statten, die der Deutschen Post durch die technische 
Prüfung der Hochfrequenzanlagen und -einrichtun- 
gen sowie der Unterlagen entstehen.

(3) Die Kosten können bei Nichtzahlung auf dem 
Verwaltungswege eingetrieben werden. Gegen den 
Beschluß der Kostenfestsetzung ist das Recht der 
Beschwerde entsprechend § 4 Abs. 4 zulässig.

§ 6
(l) Einzelgenehmigungen und Allgemeine Geneh

migungen können jederzeit von dem Ministerium für 
Post- und Fernmeldewesen und von den von ihm 
ermächtigten Verwaltungsstellen der Deutschen 
Post widerrufen werden, insbesondere, wenn die im 
§ 2 Absätze 2 und 3 genannten Voraussetzungen 
nicht mehr gegeben sind oder wenn die Hochfre
quenzanlage nicht mehr für den angemeldeten Zweck 
betrieben wird.

(2) Gegen den Widerruf steht dem Betroffenen 
innerhalb einer Ausschlußfrist von zwei Wochen, 
gerechnet vom Tage der Zustellung des Bescheides, 
das Recht der Beschwerde beim Ministerium für 
Post- und Fernmeldewesen zu. Die Entscheidung 
des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen ist 
endgültig. ?

(1) Besitzer von Hochfrequenzanlagen sind ohne 
Rücksicht auf eine etwa erteilte Genehmigung ver
pflichtet, ihre Hochfrequenzgeräte und -einrichtun- 
gen so zu betreiben, daß Funkdienste nicht gestört 
werden.

(2) Diese Verpflichtung gilt auch für solche Geräte 
und Einrichtungen, bei denen elektromagnetische 
Schwingungen als unbeabsichtigte Nebenwirkung 
erzeugt werden.

(3) Die Kosten der erforderlichen Entstörungs
maßnahmen trägt unbeschadet anderer Bestimmun
gen der Besitzer der störenden Anlage.

(4) Kommt der Besitzer seinen Verpflichtungen 
aus den Absätzen 1 und 2 trotz schriftlicher Auf
forderung der Deutschen Post nach Ablauf einer an
gemessenen Frist nicht nach und besteht begrün
deter Verdacht auf Fortsetzung eines vorschrifts
widrigen Betriebes, so kann das in Betracht kom
mende Gerät zur Vermeidung weiterer Benutzung 
versiegelt werden.

Darüber hinaus ist die Deutsche Post berechtigt, 
die Störungen auf Kosten des Verpflichteten selbst 
zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.

§ 8
(1) Den Beauftragten der Deutschen Post ist das 

Betreten von Grundstücken, Fahrzeugen und Räum
lichkeiten, in denen sich genehmigungspflichtige 
Hochfrequenzanlagen, entstörungspflichtige Anlagen 
oder Teile derselben befinden, jederzeit zu gestatten, 
soweit nicht besondere Regelungen mit dem Mini
sterium für Post- und Fernmeldewesen vereinbart 
worden sind. Erforderliche Auskünfte über diese 
Anlagen und deren Betrieb sind zu erteilen.

(2) Die Genehmigungsurkunde ist bei der Hoch
frequenzanlage aufzubewahren und auf Verlangen 
vorzuzeigen.

§ 9
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig Hochfrequenz

anlagen (§ 1) ohne Genehmigung betreibt, den Be
trieb trotz Widerrufs der Genehmigung fortsetzt 
oder den Vorschriften der §§ 7 und 8 nicht nach
kommt, wird mit Geldstrafe bis zu 150,— DM oder 
mit Haft bestraft, soweit nicht nach anderen gesetz
lichen Bestimmungen eine schwerere Strafe ver
wirkt ist.

(2) Neben der Strafe kann auf Einziehung der 
Hochfrequenzgeräte und -einrichtungen ohne Rück
sicht auf Eigentumsverhältnisse oder sonstige Rechte 
Dritter erkannt werden.

(3) Auf die Einziehung kann auch selbständig er
kannt werden. Auf das Verfahren finden die §§ 430 
bis 432 der Strafprozeßordnung Anwendung.

§ 10
Durchführungsbestimmungen erläßt das Ministe

rium für Post- und Fernmeldewesen.

§ 11
(1) Diese Verordnung tritt mit Ausnahme des § 7 

mit ihrer Verkündung in Kraft.


